Konzessionbedingungen
Spielbanken in der Schweiz benötigen eine Konzession. Die Konzession umfasst zwei Elemente. Für die Errichtung einer Spielbank an einem bestimmten Ort bedarf es einer Standortkonzession. Für den Betrieb einer Spielbank braucht es zusätzlich eine Betriebskonzession. Der Inhaber einer Standort- und einer Betriebskonzession muss nicht identisch sein. In diesem Falle muss ein schriftlicher Vertrag alle wesentlichen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien regeln und der Konzessionsstelle erlauben, sich ein umfassendes Bild über die Zusammenarbeit, die Aufgaben- und Verantwortungsteilung zwischen Standort- und Betriebskonzessionärin sowie über allfällige finanzielle Abgeltungen zwischen beiden Konzessionärinnen zu machen.
Zuständig für die Erteilung der Konzession (Standort- und Betriebskonzession) ist der Bundesrat. Dieser entscheidet auf Antrag der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) endgültig. Sein Entscheid ist mit keinem Rechtsmittel anfechtbar.
Die ESBK ist die zuständige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken in der Schweiz. Sie überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und erlässt die zum Vollzug des Spielbankengesetzes notwendigen Verfügungen. Sie kontrolliert insbesondere die Geschäftsführung und den Spielbetrieb der Spielbanken, die Einhaltung der Pflichten aus dem Geldwäschereigesetz sowie die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes und des Sozialkonzeptes. Sie ist ermächtigt, Spielbanken, die diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, die Konzession zu entziehen.
Die Kommission wird vom Bundesrat gewählt und besteht aus fünf bis sieben Mitgliedern. Die Mitglieder müssen unabhängige Sachverständige sein. Sie dürfen weder Mitglied des Verwaltungsrates noch Angestellte von Spielbanken, Lotterieunternehmungen, Fabrikations- und Handelsbetrieben der Spielbedarfsbranche oder von diesen nahe stehenden Gesellschaften sein.

Die ESBK ist zuständig für die Durchführung des Konzessionsverfahrens. Sie stellt dem Departement zu Handen des Bundesrates Antrag auf Konzessionserteilung. Der Entscheid über die Konzessionserteilung obliegt dem Bundesrat. Dessen Entscheid ist endgültig und nicht anfechtbar. 

Der ESBK steht ein ständiges Sekretariat zur Seite. Dieses bereitet die Geschäfte der Kommission vor, stellt ihr Antrag und vollzieht ihre Entscheide.
Standorte

Die Spielbanken wurden möglichst ausgewogen auf die interessierten Regionen
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Quelle: www.switzerlandcasinos.ch
A-Konzessionäre (total 7 Projekte):
Baden, Basel/Flughafen, Bern, Lugano, Luzern, Montreux, St. Gallen
B-Konzessionäre (total 14 Projekte):
Arosa, Bad Ragaz, Crans, Courrendlin, Davos, Freiburg/Granges-Paccot, Interlaken, Mendrisio, Meyrin, Muralto, Pfäffikon, Schaffhausen, St. Moritz, Zermatt 
Die Schweiz gehört damit zu den casinoreichsten Ländern der Welt. Der Bundesrat wird in den nächsten fünf Jahren keine weiteren Konzessionsgesuche beurteilen. Die Branche soll Gelegenheit haben, sich zu festigen. Eine Ausnahme wird allenfalls in der Region Innerschweiz gemacht. Hier hat sich der Bundesart vorbehalten, allenfalls noch eine B-Konzession zu vergeben.
Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Merkmale der beiden Konzessionen:
	
	Konzession A
	Konzession B

	Tischspiele
	Boulespiel; French Roulette/American Roulette (nur eine 0); Glücksrad/Big Wheel; Blackjack; Punto Banco (einschliesslich Mini und Midi Punto Banco); Baccara/Chemin de fer; Poker; Casino Stud Poker; Gow Poker; Sic Bo; Craps

	Max. 3 der folgenden Spiele:

Boulespiel; French Roulette/American Roulette (nur eine 0); Blackjack; Poker; Punto Banco (einschliesslich Mini und Midi Punto Banco); Casino Stud Poker; Sic Bo

	Glücksspielautomaten
	unbeschränkte Anzahl von Glücksspielautomaten
	höchstens 150 Glücksspielautomaten

	Jackpotsysteme
	mehrere Jackpotsysteme; Vernetzung von Spielen zur Bildung von Jackpots zwischen Spielbanken erlaubt
	ein einziges Jackpotsystem; Vernetzung nicht erlaubt

	Spielturniere
	Glücksspielturniere dürfen angeboten werden.
	nur unentgeltliche Spielturniere zu

Marketingzwecken erlaubt

	Einsätze / Gewinne:

	Tischspiele
	Einsatz nicht beschränkt
	Einsatz beschränkt

	Automaten
	Einsatz nicht beschränkt, Höchstgewinn pro Spiel nicht beschränkt.
	Einsatz höchstens fünf Franken pro Spiel, Höchstgewinn pro Spiel maximal 1000fache des Einsatzes

	Jackpot
	nicht begrenzt
	nicht mehr als

100 000 Franken


Allgemeine Konzessionsvoraussetzungen

Eine Konzession kann erteilt werden, wenn die Gesuchstellerin und die wichtigsten über genügend Eigenmittel verfügen, einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten und die rechtmässige Herkunft der zur Verfügung stehenden Geldmittel nachgewiesen wurden.

Eine Standortkonzession kann nur erteilt werden, wenn Standortkanton und Standortgemeinde dies befürworten und der volkswirtschaftliche Nutzen der Spielbank für die Standortregion dargelegt wurde.

Die Betriebskonzession kann nur erteilt werden, wenn die Unabhängigkeit der Geschäftsführung gegen aussen und die Überwachung des Spielbetriebes gewährleistet ist, ein Sicherheits- und ein Sozialkonzept vorliegt sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorliegen und aus diesen glaubwürdig

hervorgeht, dass die Spielbank wirtschaftlich überlebensfähig ist.
Sind Standort- und Betriebskonzessionärin nicht identisch, so bedarf es für die

Erteilung der Betriebskonzession der Zustimmung der Standortkonzessionärin. Grundsätzlich wird pro Standortkonzession nur eine einzige Betriebskonzession erteilt.
Nachfolgend sind die Konzessionsbedingungen detailliert aufgelistet:

Sicherheitskonzept
Im Sicherheitskonzept muss dargelegt werden, mit welchen Massnahmen die

Spielbank den sicheren Spielbetrieb sowie die Bekämpfung der Kriminalität gewährleisten will.
Es muss sichergestellt werden, dass unberechtigte Zutritte zum Spielbetrieb sowie unberechtigtes Spielen verhindert werden, unerlaubte Handlungen und Vorkommnisse frühzeitig erfasst werden, die Vorgänge im Spielsaal überwacht werden, der Geldfluss geregelt verläuft und dass die Verordnung über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei eingehalten werden.
Bevor die Spielbank einer Person Zutritt gewährt, überprüft sie anhand eines amtlichen Ausweispapiers deren Identität. Sie stellt fest, ob ein Spielverbot gegen die

betreffende Person besteht.
Sozialkonzept

Im Sozialkonzept muss dargelegt werden, mit welchen Massnahmen die Spielbank

den sozial schädlichen Auswirkungen des Spiels vorbeugen oder diese beheben will, insbesondere zur Prävention und Früherkennung von spielsuchtgefährdeten Spielerinnen und Spielern, zur Ausbildung und regelmässigen Weiterbildung des mit dem Vollzug des Sozialkonzepts betrauten Personals sowie zur Erhebung von Daten betreffend Spielsucht.

Eigenmittelnachweis

Wenn eine Gesuchstellerin mit einem oder mehreren Unternehmen eine wirtschaftliche Einheit bildet, hat sie einen konsolidierten Eigenmittelnachweis zu erbringen.

Nachweis des guten Rufes
Zum Nachweis des guten Rufes muss die Gesuchstellerin über sich, die Mitglieder

ihrer Organe, über die leitenden Angestellten und ihre wichtigsten Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner unter anderem einen Auszug aus dem Zentralstrafregister, einen Leumundsbericht, eine Liste aller Strafuntersuchungen, Kopien der Steuererklärungen sowie eine Übersicht über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und über straf- und zivilrechtlichen Prozesse beibringen:

Bericht über den volkswirtschaftlichen Nutzen

Im Bericht über den volkswirtschaftlichen Nutzen der Spielbank für die Standortregion berücksichtigt die Gesuchstellerin namentlich die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, den Tourismus, die öffentliche Hand, namentlich bezüglich des Steueraufkommens sowie auf die angestammten Betriebe.

Spielangebote

Wer ein Gesuch um eine Betriebskonzession stellt, hat darzulegen, welche Spiele

und Jackpotsysteme er betreiben wird und in welcher Anzahl. Eine Betriebskonzession kann nur erteilt werden, wenn das Verhältnis zwischen

der Anzahl Spieltische und Geldspielautomaten angemessen ist. Als angemessen gilt

in der Regel ein Verhältnis in der Grössenordnung von 1:25.
Businessplan

Der Businessplan muss insbesondere folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

Dokumente, die zuverlässig Auskunft über die Finanzierung und die Finanzstruktur

der Gesuchstellerin geben, einen Geschäfts- und Finanzplan für die kommenden fünf Jahre sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen, aus denen glaubwürdig hervorgeht, dass die Spielbank wirtschaftlich überlebensfähig ist.

Qualitätsmanagementsystem

Die Spielbank muss ein wirksames Qualitätsmanagementsystem betreiben, das der

Art und dem Umfang ihrer Tätigkeit entspricht.

Elektronisches Abrechnungs- und Kontrollsystem

Die Spielbank muss ein elektronisches Abrechnungs- und Kontrollsystem (EAKS)

unterhalten.
Quellen:

ESBK (www.esbk.ch)

Schweizer Casino Verband (www.switzerlandcasinos.ch)

Spielbankenverordnung
Spielbankengesetz

Glücksspielverordnung
